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Ja, aber - zum Bundesgesetz über den Bevölkerungs- und Zivilschutz   

 

Solothurn, 25. Mai 2010 – Der Regierungsrat stimmt in seiner Ver-

nehmlassungsantwort an das Eidgenössische Departement für Ver-

teidigung, Bevölkerungsschutz und Sport der geplanten Teilrevision 

des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes grundsätzlich zu, erachtet 

aber einige der vorgesehenen Änderungen als zu wenig klar und 

lehnt gewisse Vorhaben klar ab.  

 

Der Regierungsrat erachtet in seiner Vernehmlassungsantwort die vorgesehe-

ne Teilrevision als richtig und notwendig, formuliert aber auch klare Anträge 

für Änderungen bzw. lehnt einige der Änderungen klar ab. Einige der ge-

planten Anpassungen erachtet er als richtig und notwendig aufgrund der 

gemachten Erkenntnisse seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes im Jahr 2004.  

 

Es geht dabei um Optimierungen bzw. um Berücksichtigung von eingegange-

nen parlamentarischen Vorstössen. Weiter wird berücksichtigt, dass aus dem 

revidierten Gesetz noch klarer hervorgeht, dass der Bevölkerungsschutz eine 

Verbundaufgabe ist und nur gemeinsam – Bund mit den Kantonen - gewähr-

leistet werden kann.  

 

Der Regierungsrat stimmt der vorgeschlagenen Revision nur mit Vorbehalten 

zu und verlangt eine klarere Definition der Aufgaben zwischen Bund und den 
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Kantonen. Ferner bemängelt er, dass die Folgeverordnungen noch nicht vor-

liegen und somit keine gesamtheitliche Beurteilung möglich ist. 

 

So stellt er auch fest, dass die propagierten Ansätze in den Bereichen Material 

und Schutzbauten nicht den Vorstellungen des Kantons entsprechen bzw. im 

Kanton nicht umsetzbar sind. Ferner beantragt er, dass die heutige Lösung 

bezüglich Ersatzabgaben beim Schutzraumbau beibehalten wird und die Er-

satzabgaben weiterhin durch die Gemeinden verwaltet werden.  

 

 

 

 


